
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0859/2015 Jever, den 25.11.15

Sitzung/Gremium am:

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, 
Kreisentwicklung und Finanzen

02.12.2015 öffentlich

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 09.12.2015 nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Antrag der CDU-Fraktion auf Anpassung der Nahbereiche für das 
Mariengymnasium Jever für die Schülerinnen und Schüler aus Schortens

Beschlussvorschlag:
Der Antrag der CDU-Fraktion auf Änderung der Nahbereiche wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkungen:       Ja      X   Nein

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €        X  Nein

im    Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. HSP     Nr. 

gez. S. Pflug              gez. R. Neuhaus

Sachbearbeiter                      Fachbereichsleiter

Sichtvermerke:

             gez. S. Ambrosy

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender
Beschluss
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Begründung:
Zum Sachverhalt:
Die Schülerbeförderung im Landkreis Friesland organisiert täglich die Beförderung von
rund  4.500  Schülerinnen  und  Schülern.  Nach  der  Auflösung  der  Außenstelle  des
Mariengymnasiums  in  Schortens  fahren  derzeit  296  Schüler  aus  dem  nördlichen
Kreisgebiet täglich von und nach Jever zum Mariengymnasium. Im Rahmen der Prüfung,
ob  ein  Beförderungsanspruch  vorliegt  ist  grundsätzlich  zwischen  der  allgemeinen
Anspruchsprüfung  und  der  einzelfallbezogenen  Anspruchsprüfung  aufgrund  einer
besonderen Gefährlichkeit des Schulwegs zu unterscheiden. 

a) Allgemeine Anspruchsprüfung
Grundlage  für  die  Anspruchsprüfung  ist  dabei  die  Schülerbeförderungssatzung  des
Landkreises und der § 114 NSchulG. Dort wird die Schülerbeförderung dem Landkreis
als eigener Wirkungskreis übertragen, den er durch seine Satzung beordnet,  und der
Kreis  der  Anspruchsberechtigten  festgelegt.  Mit  seiner  Schülerbeförderungssatzung
formuliert  der  Landkreis  seine  Bedingungen  für  die  Umsetzung  im  eigenen
Wirkungskreis. 
Für den Landkreis Friesland wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten aus dem § 114
NSchulG übernommen und keine weiteren Anspruchsberechtigten (§ 1) hinzugefügt. Die
in der Satzung festgelegten Entfernungsgrenzen (§ 2) sind entlang der Rechtsprechung
sowie dem ehemals geltenden Schülerbeförderungserlass entwickelt und vom Kreistag
beschlossen  worden.  Hierin  enthalten  ist  bereits  eine  Differenzierung  nach
Leistungsfähigkeit nach Altersgruppen und zumutbarer Entfernung erfolgt (§ 2 Abs. 4).
Mit  Hilfe  eines  Geoinformationssystems  (GIS)  werden  die  Grenzen  der  Nahbereiche
entlang  der  tatsächlichen  Straßen-  und  Wegeverläufe  errechnet  und  können  dann
karthografisch  dargestellt  werden.  Gleichzeitig  kann  über  die  Adresspunkte  eindeutig
identifiziert  werden,  ob  der  Wohnort  einer/s  Schülerin  bzw.  Schülers  innerhalb  oder
außerhalb  eines  Nahbereichs  liegt.  Bei  Änderungen,  z.  B.  dem  entstehen  neuer
Siedlungsteile,  werden  die  Nahbereiche  angepasst.  In  diesem  Sinne  ist  das  Wort
„orientieren“  (§  2  Abs.  2)  nicht  mit  einer  straßenbezogenen  Einzelfallprüfung
gleichzusetzen.  Die  Nahbereich  sind  damit  nichts  anderes  als  die  rechnerisch
ermitteltete Überprüfung der Entfernung und deren grafische Darstellung als Grundlage
für  die  Ermessensentscheidungen.  Satzung  und  Nahbereiche  stellen  damit  die
Ausformulierung der Zumutbarkeitsgrenzen aus dem § 114 NSchG dar und sind für die
Verwaltung  bindende  Vorgabe  für  die  Ermessensentscheidungen  in  der
Anspruchsprüfung.
Die Schülerbeförderungskosten sind dem eigenen Wirkungskreis zugeordnet,  so dass
keine  Erstattung  von  Land  oder  Bund  erfolgen.  Deshalb  sind  alle  über  den  §  1
hinausgehende  Ansprüche  oder  Reduzierungen  der  Entfernungen  nach  §  2  Abs.  3
(haushalts-) rechtlich als freiwillige Leistungen einzuordnen. 

b) Einzelfallprüfung 
Davon  differenziert  zu  sehen  ist  die  Einzelfallbetrachtung  bei  einer  besonderen
Gefährlichkeit des Schulwegs im Sinne des  § 1 Abs. 4 der Satzung und nicht bei den
üblichen  Gefahren  des  Straßenverkehrs.  Hier  hat  die  Rechtsprechung  eindeutige
Kriterien entwickelt.  Ein besonders gefährlicher Schulweg ist etwa dann anzunehmen,
wenn  der  Schulweg  besonders  wegen  der  besonderen  Verkehrssituation  oder  der
gesteigerten  Wahrscheinlichkeit  einer  Gewaltstraftat  gefährlich  ist
(Brockmann/Littmann/Schippmann,  Kommentar  zum  NSchG,  §  114,  3.2;  Stand:
27.10.2014;  Kommunal-  und  Schulverlag,  Wiesbaden).  Hierbei  ist  auch  die
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Person in Abhängigkeit von Alter und persönlicher Reife
einzustellen.  Besondere  Witterungslagen  treffen  dabei  sämtliche  Verkehrsteilnehmer
gleichermaßen  und  werden  nicht  als  Kriterium  für  eine  besondere  Gefährdung
herangezogen,  sondern  fallen  unter  die  allgemeinen  Gefahren  des  Straßenverkehrs.
Liegt tatsächlich eine unzumutbare witterungsbedingte Gefährdung vor, wird in der Regel
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der Unterricht im gesamten Kreisgebiet abgesagt. 

Überprüfung für  die  Situation  der  Schülerinnen  und  Schüler  Mariengymnasium
Jever aus Schortens:

a) Anpassung der Nahbereiche: 
Eine Anpassung der Nahbereich nicht nur für das Mariengymnasium und nur für einen
Ort erfolgen, sondern muss dann über alle Stufen der aller Schulformen vorgenommen
werden. Für eine Anpassung der Nahbereich müssten zunächst die Entfernungsgrenzen
nach § 2 Abs. 4 der Satzung geändert werden. Eine solche Anpassung des § 2 Abs. 4
würde dann gleichermaßen für  die IGS-Nord und Süd,  das Lothar-Meyer-Gymnasium
Varel  sowie  sämtliche  Oberschulen  gelten.  Erst  dann  können  die  Nahbereiche  neu
ermittelt werden und würde zu neuen Ansprüchen im gesamten Kreisgebiet führen. Eine
andere Vorgehensweise wäre hingegen nicht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung
zu  vereinbaren.  Allein  für  die  beantragte  Reduzierung  des  Nahbereichs
„Mariengymnasium“ auf  z.  B.  2,5 km erhöht  sich die  Zahl  der anspruchsberechtigten
Schülerinnen und Schüler von 296 auf 383 und somit die Kosten um rund 40.000 EUR
pro Jahr (!)  als  freiwillige Leistung.  Eine Anpassung aller  Bereiche der anderen acht
weiterführenden Schulen im Landkreis Friesland würde demnach Mehrkosten in Höhe
von mindestens 320.000 € verursachen.

b) Besondere Gefährlichkeit des Schulweges: 
Eine  Ausnahmegenehmigung  für  Schülerinnen  und  Schüler  aus  Schortens  zum
Mariengymnasium  in  Jever  aufgrund  der  besonderen  Gefährlichkeit  des  Schulwegs
kommt gleichermaßen nicht in Frage. Beide Hauptfahrrouten von Schortens nach Jever
entlang der alten Bundesstraße sowie der Chausseehaus / Jeversche Straße erfüllen die
Kriterien der besonderen Gefährlichkeit – insbesondere im kreisweiten Vergleich - nicht.
Beide Strecken sind in ausreichenden Abständen mit Wohn- oder sonstiger Bebauung
((<  650 m;  (OVG Lüneburg,  Urteil  vom 19.06.1996))  besetzt,  verfügen über  von der
Fahrbahn  getrennte  Geh-  und  Radwege  sowie  Lichtsignalanlagen  oder  andere
Querungshilfen an den Knotenpunkten. Im Bezug auf die Situation im ländlichen Raum
ist die Strecke insgesamt nicht  im besonderen Maß gefährlich. Ähnliche Verhältnisse
bestehen  im  Bereich  Bockhorn  –  Steinhausen  oder  Driefel-Zetel  bzw.  Neuenburg  –
Zetel. Ein Abweichen von der bisherigen Praxis für eine einzelne Schule würde also auch
hier  eine  Vielzahl  zusätzlicher  Ansprüche  auslösen  oder  den
Gleichbehandlungsgrundsatz verletzen. 

Zusammenfassung:  Aus  Sicht  der  Verwaltung ist  der  Antrag  abzulehnen,  da  er  zum
einen  erhebliche  Kostensteigerungen  verursacht  und  zum anderen,  in  der  gestellten
Form, den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt.

Anlage:
- Antrag der CDU-Fraktion auf Anpassung der Nahbereiche
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